
  

Collage von vermissten jungen Leuten

Boulevardzeitung missachtet Persönlichkeitsrecht und
Opferschutz

„Viele Teenager nach Konzert vermisst“ – so überschreibt die Online-Ausgabe einer
Boulevardzeitung einen Bericht über die Opfer des Terroranschlags von Manchester.
Ein Mann hatte beim Konzert der Popsängerin Ariana Grande eine Bombe gezündet.
Die Redaktion zeigt eine Collage von Porträtfotos der vermissten Kinder und
Jugendlichen. Eine Leserin der Zeitung kritisiert die unverfremdete Abbildung der
vermutlich toten Kinder. Sie sieht einen Verstoß gegen Ziffer 8 des Pressekodex
(Schutz der Persönlichkeit). Der Chefredakteur der Zeitung hält die Beschwerde für
unbegründet, weil die Beschwerdeführerin von einer völlig falschen Grundannahme
ausgehe. Tote Kinder würden überhaupt nicht gezeigt. Aus der Berichterstattung
gehe hervor, dass es sich um die Kinder und Jugendlichen handele, die zum
Zeitpunkt der Berichterstattung als vermisst gegolten hätten. Die Veröffentlichung
bewege sich innerhalb der Grenzen, die der Presserat für die Berichterstattung über
Katastrophen und Unglücksfälle setze. Es handele sich bei dem Anschlag von
Manchester um ein in abschreckender Weise bedeutsames zeitgeschichtliches
Ereignis. Es sei – so der Chefredakteur weiter – eine relevante Information gewesen,
dass Menschen vermisst würden. Die Redaktion gehe mit den Vermissten
zurückhaltend und würdevoll um und verzichte auf effekthaschende Bilder. Die
Zeitung habe ausschließlich öffentlich zugängliche Fotos verwendet. Dadurch, dass
man die Namen der Vermissten nicht genannt habe, seien die jungen Leute nur in
ihrer unmittelbaren persönlichen Umgebung erkennbar. Diese Art der Aufmachung
sei in der Printberichterstattung schon seit Jahren üblich und presseethisch nicht zu
beanstanden.

Die Berichterstattung verstößt gegen die Ziffer 8 des Pressekodex in Verbindung mit
Richtlinie 8.2 (Opferschutz), weshalb der Beschwerdeausschuss eine Missbilligung
ausspricht. Der Beschwerdeausschuss kritisiert die detaillierte Darstellung
zahlreicher vermisster Personen mit Fotos. Einige Opfer sind zudem minderjährig.
Nach Richtlinie 8.3 des Kodex sollen Kinder und Jugendliche bei der
Berichterstattung über Straftaten und Unglücksfälle in der Regel nicht identifizierbar
sein. Mit diesem Anspruch ist die vorliegende Berichterstattung nicht vereinbar. Ohne
Zweifel besteht an den Ereignissen von Manchester ein großes öffentliches
Interesse. Eine Rechtfertigung, das Schicksal einiger Personen ohne ihre
Zustimmung bzw. die ihrer nächsten Angehörigen hervorzuheben, erkennt das
Gremium nicht. Dass die Abgebildeten zum Teil vermisst wurden, macht die
Abbildung nicht zulässig. Ein Beitrag zur Aufklärung ihres Verbleibs war erkennbar
weder angestrebt noch in realistischer Weise zu erwarten. Es handelt sich auch nicht



um Personen des öffentlichen Lebens. Die Fotos stammen aus sozialen Netzwerken.
Eine Einwilligung der Angehörigen zur Verwendung in der Presse liegt nicht vor,
wäre aber erforderlich gewesen. (0473/17/1)
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